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Umstellung ISO/IEC 27019:2017 bis zum 31.12.2020 (Stand 25.06.2020) 

 

Wir als PÜG können die Frist bei der Umstellung auf die ISO/IEC 27019:2017 nicht verlängern, wir müssen  

uns an die Vorgaben der DAkkS halten. 

             Die Bundesnetzagentur hat mit der DAkkS das Regelwerk vereinbart, das für uns verbindlich ist.  

             Nur die Bundesnetzagentur, als Programmeigner des IT-Sicherheitskatalogs, kann die Vorgaben ändern. 

 

Wir vermuten, umso mehr Unternehmen eine Fristverlängerung beantragen, desto besser sind die Chancen, 

dass diese gewährt wird. 

 

Antrag Fristverlängerung Umstellung ISO/IEC 27019:2017 

Bitte senden Sie Ihr Anliegen an diese Organisationen: 

 

BNetzA: 

Kontakt-Adresse: it-sicherheitskatalog@bnetza.de 

 

Untenstehender Text ist ein Vorschlag für Ihr Anschreiben, um Ihnen die Anfrage zu erleichtern: 

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch wir zu spüren bekommen und mussten daher unsere 

Prioritäten in den letzten 3 Monaten auf die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens richten. Auch dieser Phase war 

die Aufrechterhaltung des ISMS gemäß den IT-Sicherheitskatalog sichergestellt. 

In Erwartung der finalen deutschen Normierung der ISO/IEC 27019:2017 wurden wir von der Corona-Pandemie 

überrascht. Aktuell liegt immer noch keine aktuelle deutschsprachige ISO/IEC 27019:2017 vor. Unsere 

Zertifizierungsstelle erwartet eine Überarbeitung unseres ISMS bis spätesten 30.11.2020. Wir haben jedoch 

Bedenken, dass wir die Umstellung bis zum 31.12.2020 ordnungsgemäß umsetzen können. 

Von unserer Zertifizierungsstelle (DAkkS akkreditiert) haben wir die Mitteilung erhalten, dass für die Normen ISO 

45001:2018, ISO 22000:2018, ISO 50001:2018, ISO 22301:2019 die Übergangsfristen für die Umstellung 

jeweils um ein halbes Jahr verlängert wurden. 

Bezugnehmend auf den Grundsatz der Gleichbehandlung, bitten wir entsprechend für die Umsetzung der 

27019:2017 um eine Fristverlängerung bis zum 30.06.2021.“ 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. 

 

Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, bitten wir um Feedback. 

Haben Sie noch Fragen? So nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf: Info@pueg.de 
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